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Beschlussvorlage 

 

Vorlage: BV/0183/2021 Datum: 12.03.2021 

Dezernat 1 

Verfasser: 01.01-Büro des Oberbürgermeisters Az.:  

Betreff: 

Ergänzungswahlen 

Gremienweg: 

22.04.2021 Stadtrat  einstimmig  mehrheitl.  ohne BE 

 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 

 verwiesen  vertagt  geändert 

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 

 

Beschlussentwurf:  
 

Der Stadtrat wählt im Wege offener Abstimmung 

 

1. in den Gleichstellungsausschuss 

 

1.1 als ordentliches Mitglied auf Vorschlag der SPD-Fraktion 

anstelle von 

 

Monika Berg    ________ 

 

 

2. in den Jugendhilfeausschuss 

 

2.1 als ordentliches Mitglied auf Vorschlag der WGS-Fraktion 

anstelle von 

 

Kathrin Ott    Anna-Maria Plato 

 

2.2 als ordentliches Mitglied auf Vorschlag der SPD-Fraktion 

anstelle von 

 

Anna-Maria Plato   Kathrin Ott 

 

 

3. in den Ausschuss für allgemeine Bau- und Liegenschaftsverwaltung 

 

3.1 als ordentliches Mitglied auf Vorschlag der Grüne-Fraktion 

anstelle von 

 

Rm Uwe Diederichs-Seidel  Rm Hans-Peter Ackermann 
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4. in den Forstausschuss 

 

4.1 als ordentliches Mitglied auf Vorschlag der WGS-Fraktion 

anstelle von 

 

Rolf Hennequin   Anna-Maria Plato 

 

4.2 als stellvertretendes Mitglied auf Vorschlag der WGS-Fraktion 

anstelle von 

 

Anna-Maria Plato   Rm Birgit Hoernchen 

 

 

 

5. in den Schulträgerausschuss 

 

5.1 als ordentliche Mitglieder auf Vorschlag Stadtschüler*Innenvertretung 

 

5.1.1 Lena Linke 

5.1.2 Dominik Schmidt 

 

5.2 als stellvertretende Mitglieder auf Vorschlag Stadtschüler*Innenvertretung 

 

5.2.1 Ceyoung Kim 

5.2.2 Lisa Horre 

 

 

 

Begründung: 

 

Die o.g. Personen haben ihre Mandate niedergelegt bzw. sind aus Koblenz verzogen. 

 

Zu 5. 

Nach § 90 Schulgesetz gehören auch Schülervertretungen dem Schulträgerausschuss an. Diese wur-

den bisher noch nicht gewählt, was hiermit nachgeholt wird. 

 

 

Nach § 40 Abs. 5, 2. Halbsatz GemO sind Wahlen grundsätzlich in öffentlicher Sitzung im Wege 

geheimer Abstimmung mit Stimmzettel durchzuführen. Der Stadtrat kann jedoch abweichend von 

dem vorgenannten Grundsatz der geheimen Abstimmung mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen 

gültigen Stimmen beschließen, dass eine offene Abstimmung erfolgt.  
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